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Satzungen

fur die

Universitat zu Rostock.

Mit den Abdnderungen zu §§ 28 und 31 vom 18. August 1913,
zu §§ 9, 47, 51, 54, 62 und 109 vom 18. April 1914.

|

Rostock i. M.
Universitatsbuchdruckerei von Adlers Erben, G, m. b. H.
1914.
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Wir Friedrich Franz,

von Gottes Gnaden GroBherzog von Mecklenburg, Fiirst zu
Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Graf zu
Schwerin, der Lande Rostock und Stargard Herr etc.

Urkunden und bekennen hiemit, daB Wir nach geschehener Verhandlung
mit Rektor und Konzil die hier angeschlossenen

Satzungen der Universitit zu Rostock

zu der Folge Landesherrlich genehmigt und bestitigt haben, daB sie
am 1. Januar k. J. (1904) Gesetzeskraft erlangen, und gleichzeitig die
gegenwdrtigen Statuten vom 30. November 1837 mit ihren Nachtragen
auBer Geltung treten; iibrigens Unseren Rechten als Landesherr,
Kanzler und Patron der Universitit unabbriichigs und unbeschadet
Unserer Machtbefugnis auch diese Satzungen nach Bediirfnis zu indern

Die Stellung Unseres Vizekanzlers wird hiedurch nicht beriihrt.

Eine beglaubigte Abschrift der Satzungen bleibt zu den Akten
Unseres Ministeriums, Abteilung fiir Unterrichts-Angelegenheiten, zuriick.

Urkundlich unter Unserer eigenhéndigen Unterschrift und beige-
drucktem GroBherzoglichen Insiegel.

Gegeben durch Unser Ministerium,
Abteilung fiir Unterrichts - Angelegenheiten.
Schwerin, den 12. November 1903.

Friedrich Franz.

(IE555SH)
v. Amsberg.

Landesherrliche Bestitigung
der Satzungen fiir die Universitit

zu Rostock.
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Erster Abschnitt.
Die Universitat.

81l
Bestimmung der Universitit.

Die am 13. Februar 1419 errichtete, nach der Kirchenreformation
am 18. August 1560 Kaiserlich bestdtigte Universitit zu Rostock hat
die iiberlieferte Bestimmung, die reine Lehre der heiligen Schrift auf
der Grundlage der Augsburgischen Konfession zu pflegen und zu ver-
breiten, in der Liebe zu allem Wahren, Guten und Schonen eine Stétte
der freien wissenschaftlichen Forschung zu sein, und als hochste Bildungs-
und Unterrichtsanstalt des Landes die Studierenden fiir das biirgerliche
Leben und ihren besonderen Beruf auszubilden und zu lehren.

2.

Stellung der Universitdt im Staate.

Die Universitit ist eine staatlich anerkannte Korperschaft des
offentlichen Rechts unter der Oberaufsicht des Ministeriums, Abteilung
fiir Unterrichts-Angelegenheiten.

Samtliche ordentliche Professoren bilden ein dem Ministerium un-
mittelbar untergeordnetes Kollegium, an dessen Spitze der Rektor steht.
Das Kollegium fiihrt die Amtsbezeichnung ,,Rektor und Konzil®.

RO
Fakultédten.

Die Universitit besteht aus vier Fakultdten, der theologischen,
der juristischen, der medizinischen und der philosophischen Fakultit,
unter welche die Lehrfacher unbeschadet der Einheit aller Wissenschaften
verteilt sind.

An der Spitze jeder Fakultdt steht ein Dekan.

Das Rangverhiltnis der Fakultdten bestimmt sich nach vor-
stehender Reihenfolge.
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§ 4.
Vertretung.

Die Universitat wird unbeschadet der Vorschriften des § 119 ver-
treten

in der Regel durch Rektor und Konzil,

in den besonders bestimmten Fillen durch den Rektor und
einen Ausschuff des Konzils (das engere Konzil) unter der
gleichen amtlichen Bezeichnung ,,Rektor und Konzil*,

in allen rein wissenschaftlichen Beziehungen durch den Rektor
und die vier Dekane,

in gewissen Fillen durch den Rektor allein.

Die Universitdt kann Klagen nur mit Genehmigung des Mini-
steriums, Abteilung fiir Unterrichts-Angelegenheiten, erheben.  Von
einer gegen sie erhobenen Klage ist sogleich nach der Zustellung dem
Vizekanzler Anzeige zu weiterer Bestimmung zu machen.

Zweiter Abschnitt.
Das Konazil.

8.5
Bildung des Konzils.

Das Konzil besteht aus sdmtlichen ordentlichen Professoren aller
Fakultdten, soweit sie in das Kollegium aufgenommen sind.

§ 6.
Pilichten der Konzilsmitglieder.

Jeder ordentliche Professor ist verpflichtet, Mitglied des Konzils
zu werden.

Die Mitglieder des Konzils haben alle Pflichten getreulich zu er-
fiillen, welche ihnen nach dem Diensteide der ordentlichen Professoren
obliegen. Insbesondere haben sie an den Beratungen und Wahlen des
Konzils gewissenhaft teilzunehmen sowie akademische Amter und Auf-
trage, soweit sie nicht durch andere Amtsgeschéfte verhindert sind,
willig zu iibernehmen. Die Konzilssitzungen diirfen sie nicht ohne
dringende Ursache, welche dem Rektor anzuzeigen ist, versiumen.
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Dem Ministerium, Abteilung fiir Unterrichts - Angelegenheiten,
bleibt es vorbehalten, einen ordentlichen Professor aus besonderen

Griinden von der Teilnahme an den Konzilsgeschiften dauernd oder
zeitweilig zu entbinden.

SR
Einfiihrung und Beeidigung.

Ist die Verordnung zur Einfithrung eines neu angestellten ordent-
lichen Professors eingegangen und dessen Meldung bei dem Rektor erfolgt,
so ist, abgesehen von den Ferien, binnen zwei Wochen eine Konzilssitzung
zu seiner Aufnahme in das Konzil abzuhalten.

In dieser Sitzung verpflichtet der Rektor ihn durch Handschlag
darauf, die Universitdtssatzungen und die iibrigen fir die Konzils-
mitglieder geltenden Vorschriften gewissenhaft zu beobachten und das
Beste der Universitat und ihrer Institute nach Kriften zu fordern, 4Rt
ihn den in Anlage A enthaltenen Eid schriftlich vollziehen und korperlich
ableisten, iiberreicht ihm die Landesherrliche Bestallung sowie eine
formlich ausgefertigte Aufnahmeurkunde, fordert den Sekretir und die
Pedelle auf, dem neuen Konzilsmitglied zum Zeichen des Amtsgehorsams
den Handschlag zu erteilen, und weist ihm seinen Platz im Konzil an.

§ 8.
Reihenfolge im Konzil.

Die Reihenfolge der Konzilsmitglieder bestimmt sich nach der -
Zeit ihrer Aufnahme in das Konzil oder ihrer Ernennung zum ordentlichen
Professor einer anderen Universitit.

War jemand nach seiner Anstellung als ordentlicher Professor
ohne akademische Stellung, so ist diese Zwischenzeit abzurechnen.

Bei gleichem Konzilsalter entscheidet das Datum der Anstellungs-
urkunde.

g,

Geschéaftskreis des Konzils.

Zum Geschiftskreis des Konzils gehoren alle akademischen An-
gelegenheiten, soweit sie nicht dem engeren Konzil, den Fakultiten,
besonderen Ausschiissen oder dem Rektor allein zustehen, insbesondere :

1. die Ausiibung des Satzungsrechtes, soweit es der Universitit

zusteht, sowie die Begutachtung und die Vorlage solcher Satzungen,

welche der Landesherrlichen Bestdtigung bediirfen (vergl. § 51
Ziffer 3 e);
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2. die Beratung iiber die Privilegien und Rechte der Universitit
und iiber alle die Entwickelung der Universitit bezweckenden
Vorschldge;

3. die Vorschldge zur Wiederbesetzung der erledigten ordentlichen
Lehrstiihle;

4, die Wahlen zu den akademischen Amtern;

5. die Anordnung von auferordentlichen Feierlichkeiten und Ehren-
bezeugungen seitens der gesamten Universitit;

6. die BeschluBfassung iiber die Verhdngung der von dem engeren
Konzil vorgeschlagenen Strafe der Ausstofung (Relegation);

7. alle Angelegenheiten, welche der Rektor, das engere Konzil oder
die besonderen Ausschiisse aus ihrem Geschiftskreis an das
Konzil zu bringen Veranlassung haben.

Uber die Wahl des Rektors trifft § 28 Bestimmung.

§§ 10—27. Geschiftsbetrieb.
§ 10.

Die Verhandlungen des Konzils sowie die Mitteilungen an das
Konzil erfolgen durch Rundschreiben oder in Konzilssitzungen.

Der Rektor bestimmt im einzelnen Falle die Art des Verfahrens.

Sind Griinde und Gegengriinde zu erw#gen oder Schriftstiicke zu
priifen, so soll die Verhandlung in der Regel schriftlich geschehen.

Jedes Konzilsmitglied kann unter Riickgabe des Rundschreibens an
den Rektor auf Verhandlung in einer Konzilssitzung antragen; diesen

Antrag hat der Rektor entweder auszufiihren oder durch Rundschreiben
zur Entscheidung des Konzils zu bringen.

i

Jedes Rundschreiben darf nur einen einzigen Gegenstand be-
handeln.

Der Rektor hat mit seiner Stimme unter Angabe von Griinden
voranzugehen.

§ 12.

Der Umlauf der Rundschreiben geschieht in der Reihenfolge der
Konzilsmitglieder.

Eilige oder weniger wichtige Sachen kann der Rektor aufRer der
Ordnung gehen lassen.
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Sachen, welche besondere Kenntnisse erfordern, miissen zuerst
an die sachverstindigen Konzilsmitglieder gehen.

Niemand darf ein Rundschreiben unnotig aufhalten. Jedes Konzils-
mitglied hat seiner Unterschrift den Tag der Weiterbeférderung bei-
zufiigen.

§ 13.

Jedes Konzilsmitglied kann einen zweiten Umlauf des Rund-
schreibens verlangen.

Auch ohne Antrag muf ein Umlauf wiederholt werden, wenn die

spateren Abstimmungen erhebliche Tatumstinde oder neue Griinde
enthalten.

Nach Beendigung der Verhandlungen hat der Rektor unverziiglich
das Ergebnis nach den Mehrheitsbeschliissen als BeschluB des Konzils
festzustellen, unter dem Rundschreiben zu vermerken und durch erneuten
Umlauf dem ganzen Konzil bekannt zu machen.

§ 14.

Zu den Konzilssitzungen werden sdmtliche Konzilsmitglieder durch
Rundschreiben des Rektors geladen, unter Mitteilung der zur Beratung
gestellten Angelegenheiten sowie unter AnschluB der zur Erlduterung
dienenden Schriftstiicke.

Uber Angelegenheiten, welche vorher nicht durch Rundschreiben
mitgeteilt sind, kann in der Sitzung kein giiltiger Beschluf gefaBt werden.

§ 15.

Der Rektor hat in den Konzilssitzungen den Vorsitz, die Leitung

der Verhandlungen, den Vortrag der Beratungsgegenstiinde und die erste
Stimme.

Er hat jedesmal den Gegenstand der Verhandlung zu bezeichnen
und ‘seine Ansicht zu erkldren, sodann je nach den Umstinden und der
Wichtigkeit der Sache eine Besprechung zu veranlassen, nach deren
Schluff die aus der Verhandlung sich ergebenden Fragen zu stellen
und dariiber nach der Reihenfolge der Konzilsmitglieder abstimmen
zu lassen.

§ 16.

In allen Fillen entscheidet in der Sitzung wie bei schriftlichen
Verhandlungen die absolute Mehrheit der abstimmenden Konzilsmitglieder
ohne Riicksicht auf die Zahl der Abstimmenden, sofern allen nicht durch
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Abwesenheit oder schwere Krankheit Verhinderten die Ladung oder
Mitteilung ordnungsmiBig zugegangen ist.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Rektors.

g i

Soweit fiir besondere Fille nichts anderes vorgeschrieben ist, ge-
schieht bei Wahlen die Abstimmung stets durch Wahlzettel.

§ 18.

Ein Konzilsmitglied ist von der Verhandlung und Abstimmung
ausgeschlossen, wenn es in der Sache selbst Partei, oder wenm es mit
einer Partei in gerader Linie verwandt, verschwigert oder durch Annahme
an Kindesstatt verbunden, in der Seitenlinie bis zum dritten Grade
verwandt, oder bis zum zweiten Grade verschwigert ist.

§ 19.

Ist eine sehr wichtige Angelegenheit zu entscheiden und eine be-
deutende Zahl von Konzilsmitgliedern abwesend oder sonst verhindert,
so hat der Rektor, falls die Beschluffassung aufgeschoben werden kann,
nach pflichtmédfigem Ermessen die Sache auszusetzen und die etwa
notigen vorldufigen MaBregeln zu treffen.

In den Ferien diirfen wichtige und nicht eilige Sachen nicht zur
BeschluBfassung gelangen.

§ 20.

Jedes Konzilsmitglied hat bei miindlichen und schriftlichen Ab-
stimmungen seine Ansicht bestimmt zu erkldaren und bei abweichender
Meinung zu begriinden, dabei alle nicht zur Sache gehorenden Anfiihrungen
und unziemliche, die Achtung vor dem Rektor und den Amtsgenossen
verletzende oder das kollegiale Verhiltnis gefidhrdende AuRerungen zu
vermeiden. Wer hiergegen verstoft, wird nach Befinden von dem Rektor
an die Ordnung erinnert oder auf Antrag des Beteiligten vom Rektor
und Konzil bei dem Ministerium, Abteilung fiir Unterrichts-Angelegen-
heiten, zur Anzeige gebracht.

Ohne FErlaubnis des Rektors darf niemand eine Konzilssitzung
verlassen.

Sollte der Rektor sich in einer Konzilssitzung ungeziemend gegen
einen Amtsgenossen benehmen, so hat der Senior oder bei dessen Ab-
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wesenheit das dlteste anwesende Konzilsmitglied ihn darauf aufmerksam
zu machen, und wenn dies vergeblich sein sollte, das Konzil zur Auf-
hebung der Sitzung aufzuferdern.

e on

In jeder Konzilssitzung wird ein Protokoll gefiihrt, das die An-
wesenden, die Vortrdge und Beschliisse verzeichnet, auch bei jedem Be-
schluf bemerkt, ob er einstimmig oder mit Stimmenmehrheit gefaft ist.

Das Protokoll fiihrt der Sekretir, notigenfalls unter Leitung des
dltesten anwesenden Mitgliedes der Juristenfakultdt.

Will das Konzil ohne Sekretdr verhandeln, so fiithrt ein Konzils-
mitglied das Protokoll.

820

Jedes Konzilsmitglied hat das Recht, seine Erklarung, daf es sich
in der Minderheit befinde, zu Protokoll zu geben, auch schriftlich seine
Sonderansicht zu den Akten zu bringen und, wenn die Sache an das
Ministerium, Abteilung fiir Unterrichts-Angelegenheiten, geht, dem
Berichte beizulegen.

Niemand darf einen Sonderbericht ohne dessen vorherige Mit-
teilung an das Konzil dem Ministerium, Abteilung fiir Unterrichts-An-
gelegenheiten, iibermitteln. Der Rektor ist hiervon nicht ausgenommen.

Niemand darf bei einem Bericht an das Ministerium, Abteilung fiir
Unterrichts-Angelegenheiten, die Unterschrift deshalb verweigern, weil
er dem Inhalte des Berichts nicht beistimme.

Dagegen muf auf Verlangen die Ansicht der Minderheit neben der
Meinung der Mehrheit in den Bericht aufgenommen werden.

§:23.

Alle Konzilsmitglieder wie auch der Sekretdr sind verpflichtet,
die Verhandlungen und Beschliisse des Konzils bis zur ordnungsmafigen
Bekanntmachung geheim zu halten.

§ 24.

Wer dem Konzil etwas vorzutragen wiinscht, mufl dies zunéchst
dem Rektor anzeigen.

Der Rektor hat auf Verlangen den Gegenstand sofort den Konzils-
mitgliedern schriftlich mitzuteilen.
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§ 25.

Sollte der Rektor die Anregung einer notwendigen Verhandlung
unterlassen oder eine Sache ohne Not verzogern, so sind die Mitglieder
des engeren Konzils verpflichtet, ihn durch gemeinsames Schreiben
daran zu erinnern. Dieser Erinnerung muf er ohne Verzug geniigen.

§ 26.

Hat ein Konzilsmitglied etwas iiber die Person oder die Amts-
fithrung des Rektors vor das Konzil zu bringen, so ersucht es den Rektor,
sich in dieser Sache von dem Prorektor vertreten zu lassen, und teilt
diesem zugleich sein Gesuch mit.

Wird hierauf der Prorektor nicht binnen zwei Tagen von dem
Rektor um die Vertretung ersucht, so ist er befugt, zur Verhandlung
iiber die betreffende Sache eine auferordentliche Sitzung auszuschreiben,
an welcher der Rektor nicht teilnimmt.

§ 27.

Fiir die piinktliche Ausfithrung aller Beschliisse des Konzils ist der
Rektor verantwortlich.

Die Mitglieder des engeren Konzils haben dariiber zu wachen und
ihn notigenfalls nach § 25 zu erinnern.

Sie sind berechtigt, gemeinsam die ihnen erforderlich scheinende
Auskunft zu begehren. Dieselbe darf ihnen nicht verweigert werden.

Dritter Abschnitt.
Der Rektor.

§ 28.
Wahirecht des Konzils.

Den Professoren (§§ 94 u. 95) steht das Recht zu, den Rektor aus
der Mitte des Konzils zu wéhlen.

Nicht wihlen diirfen auBerordentliche Professoren, die von der
Verpflichtung, Vorlesungen zu halten, dauernd entbunden sind.



I

§ 20.
Waihlbarkeit.

Jeder ordentliche Professor, der im Konzil Sitz und Stimme hat,
kann das Amt eines Rektors der Universitat bekleiden.
Ausgenommen ist:

1. wer das dreifigste Lebensjahr nicht vollendet hat;

2. wer nicht volle drei Jahre Konzilsmitglied oder an einer anderen
Universitdt ordentlicher Professor gewesen ist;

3. wer von der Verpflichtung, Vorlesungen zu halten, dauernd
entbunden ist;

4. wessen Abgang von der Universitat in der ersten Halfte des
betreffenden Amtsjahres mit Sicherheit zu erwarten ist.

§ 30.
Ablehnungsgriinde.

Ohne besondere Begriindung konnen das Rektorat nur ablehnen der
zeitige Rektor, seine beiden unmittelbaren Vorgdnger, der juristische
Beisitzer des engeren Konzils und wer das siebenzigste Lebensjahr
vollendet hat.

Niemand darf seine Ablehnung mit dem Mangel der zu dem Amte
erforderlichen Kenntnisse begriinden, da jedes Konzilsmitglied wver-
pflichtet ist, durch sorgfaltige Beachtung der Geschafte diese Kennt-
nisse und die Fahigkeit zu einem richtigen Urteil iiber die akademischen
Angelegenheiten zu erwerben.

§§ 31—41. Wahl.
§ 31.
Der Rektor wird auf ein Jahr gewahlt.

Die Wahl geschieht am 1. Médrz oder, wenn dieser auf einen Sonntag
oder Feiertag féllt, am nichstfolgenden Werktag in einer besonders
dazu auszuschreibenden Konzilssitzung.

Jeder Wahlberechtigte hat in dieser Sitzung zu erscheinen oder sich
vor der Sitzung schriftlich durch gentigende Griinde bei dem Rektor
zu entschuldigen.
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§ 32.

Jeder Wihler darf nur demjenigen seine Stimme geben, von dessen

Fihigkeit zur zweckmaBigen Fiihrung des Rektorates er in seinem Ge-
wissen fiberzeugt ist.

Das hohere Alter im Konzil gibt kein Vorrecht auf die Wahl zum
Rektor.

§ 33.

Jeder Wahler beschreibt einen Zettel mit dem Namen desjenigen,
welchen er zum Rektor wiinscht, und legt ihn in die Wahlurne.

Der Rektor zdhlt die Zettel mit gleichem Namen mit Hiilfe des
Seniors oder bei dessen Abwesenheit des #ltesten anwesenden Konzils-
mitgliedes und gibt den Stimmbefund zu Protokoll.

Erhélt ein Konzilsmitglied mindestens zwei Drittel der Stimmen,
so ist die Wahl beendet. In allen anderen Féllen findet engere Wahl statt.

§ 34.

Zur engeren Wahl werden die beiden Mitglieder gestellt, welche
im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhielten. Kommen fiir die
Stellung zur engeren Wahl durch Stimmengleichheit mehr als zwei Be-
teiligte in Betracht, so entscheidet das Los dariiber, wer von den Mit-
gliedern, die eine gleiche Stimmenzahl erhalten haben, zur engeren Wahl
gelangt.

Die engere Wahl selbst erfolgt nach § 33. In ihr entscheidet die
Mehrheit, bei Stimmengleichheit die frithere Aufnahme in das hiesige
Konzil, bei gleichzeitiger Aufnahme das Los.

BES9,
Alle Stimmzettel werden sogleich nach der Wahl vernichtet.

Der Rektor und der Senior oder das ihn vertretende Konzilsmitglied
sind zur strengsten Verschwiegenheit {iber die Wahlstimmen der einzelnen
verpflichtet.

§ 36.
Wer das Rektorat nicht annehmen will, hat dies bei seiner Auf-
stellung zur engeren Wahl oder nach endgiiltiger Wahl unter Darlegung
seiner Ablehnungsgriinde zu erkldaren und einstweilen abzutreten.

Das Konzil stimmt ohne weiteres sofort iiber die Zuldssigkeit der
Ablehnung ab, bei Stimmengleichheit gilt die Ablehnung als zugelassen.
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Will er sich der abweisenden Entscheidung nicht fiigen, so hat er
dies sogleich nach seinem Wiedereintritt zu erkldren und binnen einer
Woche Beschwerde bei dem Konzil zu erheben. Das Konzil legt die
Beschwerdeschrift mit einem gutachtlichen Bericht unter Anschluf3 des
Wahlprotokolls dem Ministerium, Abteilung fiir Unterrichts-Angelegen-
heiten, zur Entscheidung vor,

Entscheidet das Ministerium zugunsten des Beschwerdefiihrers, so
hat alsbald eine ganz neue Wahl zu erfolgen.

§ 37.

Wer ohne besondere Begriindung die Wahl ablehnen kann (§ 30),
hat seine Ablehnung vor Beginn der Wahl zu erkldren.

§ 38.

Abwesende Konzilsmitglieder haben ihrem Entschuldigungsschreiben
in einer besonders versiegelten Anlage eine Erkldrung iiber ihre Bereit-
schaft zur Annahme des Rektorates oder {iber die Griinde ihrer Ablehnung
anzuschliefen.

Trifft die endgiiltige Wahl einen Abwesenden, so wird seine Er-
klarung entsiegelt und {iber die von ihm vorgebrachten besonderen Ab-
lehnungsgriinde nach § 36 Absatz 2 entschieden. Die abweisende Ent-

scheidung ist ihm sofort vom Rektor zuzustellen. Gegen die Abweisung
steht ihm die Beschwerde nach § 36 zu.

Wer keine Erkldarung eingereicht hat, gilt als bereit zur Annahme.
Die Erklarungen der nicht endgiiltig Gewihlten werden unerdffnet

in der Sitzung vernichtet.
§ 30.

Lehnt jemand das Rektorat bei seiner Aufstellung zur engeren Wahl
ab, so ist, falls das Konzil die Ablehnung zuléBt, mit absoluter Stimmen-
mehrheit ein anderer zu wihlen, der anstatt des Ablehnenden zur engeren
Wahl gestellt wird.

§ 40.

Vor Beginn der Wahl sind die §§ 29—39 von dem Sekretidr zu
verlesen. ;
§ 41.

Das Ergebnis der Rektorwahl wird sofort dem Ministerium, Abteilung

fiir Unterrichts-Angelegenheiten, angezeigt, welchem das Ablehnungs-
recht zusteht.
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§ 42.
Eintritt in das engere Konzil.

Der neugewihlte Rektor tritt sofort mit vollem Stimmrecht dem
engeren Konzil bei.

Er hat dessen Sitzungen regelmafig zu besuchen und sich vor dem
Antritt des Rektorates mit den laufenden Geschédften genau bekannt
zu machen.

§ 43.
Antritt des Rektorates.

Auf den 1. Juli oder, wenn dieser ein Sonntag oder Feiertag ist,
auf den nichstfolgenden Werktag beruft der abgehende Rektor eine
Versammlung des gesamten Lehrkorpers. In ihr erstattet er {iber die
Vorkommnisse seines Amtsjahres kurzen Bericht und verpflichtet den
neuen Rektor durch folgenden schriftlich zu vollziehenden und korperlich
abzuleistenden Eid:

Jeliagls Biihen gelobe und schwore, daf ich dem mir {iber-
tragenen Amte des Rektors der Universitdt mit Sorgfalt und Treue
vorstehen, das Ansehen, die Rechte und die Freiheiten der Uni-
versitdt nach duBerstem Vermogen verteidigen und erhalten, die
Beratungen des Konzils ordnungsmafig leiten, seine Beschliisse
ungesdumt zur Ausfithrung bringen, tiberhaupt keine Sache ohne
Not verzogern, die akademischen Satzungen nicht allein selbst
beobachten, sondern auch darauf sehen, daf sie von den iibrigen
Universitdtsangehorigen befolgt werden, die akademische Disziplin
gewissenhaft und unparteiisch handhaben und beflissen sein will,
daB das Beste der Universitit und des ganzen Landes durch die
Universitit befordert werde. So wahr mir Gott helfe durch Jesum
Christum!

Der neue Rektor schlieBt die Handlung mit einigen ibrer Bedeutung
angemessenen Worten.

Der Antritt des Rektorates wird durch Anschlag feierlich verkiindet.

Hat der neue Rektor schon frither das Amt bekleidet, so geniigt
die Verweisung auf den bereits geleisteten Eid.

§ 44.
Erledigung des Rektorates.

Wird das Rektorat durch freiwillige Niederlegung, Abgang von der
Universitit oder Tod nach erfolgter Wahl des neuen Rektors erledigt,
so wird dieser sofort von dem Prorektor nach § 43 eingefiihrt.
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Findet die Erledigung vor der Wahl des neuen Rektors statt, so
entscheidet das Konzil, ob der Vorgidnger bis zum nédchsten 1. Juli als
Rektor eintreten, oder ob sofort die Wahl des neuen Rektors geschehen
soll. Dieser behdlt das Amt vom ndchsten 1. Juli an noch ein volles Jahr,
wenn nicht das Konzil aus besonderen Griinden anders beschlieft.

Dem Ministerium, Abteilung fiir Unterrichts-Angelegenheiten, ist
der BeschluB des Konzils ohne Verzug anzuzeigen.

Freiwillige Niederlegung des Rektorates bedarf stets der Geneh-
migung des Ministeriums, Abteilung fiir Unterrichts-Angelegenheiten.

§ 45.

Verhinderung des Rektors. Prorektor.

Bei Verhinderung des Rektors tritt sein Vorganger oder, wenn auch
dieser verhindert ist, dessen Vorgdnger als Prorektor in die Geschafts-
fithrung ein.

Liegen rechtliche Verhinderungsgriinde vor, iiber die im Zweifel
die Juristenfakultdt entscheidet, so tritt der Prorektor ohne weiteres ein.

Bei tatsdchlicher Verhinderung hat der Rektor ungesdumt dem
Prorektor Anzeige zu machen und ihm die auf die Geschiftsfiihrung
beziiglichen Schriftstiicke zu {ibergeben. Eine schon ausgeschriebene
Konzilssitzung darf wegen der Verhinderung nicht abgesagt werden,
sondern ist unter dem Vorsitze des Prorektors abzuhalten.

Der Rektor darf sich keine Nacht ohne vorherige Anzeige an die
iibrigen Mitglieder des engeren Konzils aus der Stadt entfernen. Ab-
wesenheit von mehr als drei Tagen setzt Anzeige an das Konzil, Ab-
wesenheit von mehr als zwei Wochen Genehmigung des Ministeriums,
Abteilung fiir Unterrichts-Angelegenheiten, voraus.

§ 46.

Stellung des Rektors.

Der Rektor ist das Haupt der Universitat und deshalb die erste
akademische obrigkeitliche Person.

Ihm gebiihren die hergebrachten Ehrenrechte, insbesondere das
Pridikat Magnifizenz, die nach den Bestimmungen der Stiftungsurkunde
anzulegende Ehrenkette, die bei akademischen Feierlichkeiten vor ihm
her zu tragenden akademischen Zepter.
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§ 47.

Obliegenheiten des Rektors.

Auber den besonders bestimmten Rechten und Pflichten des Rektors
steht ihm zu:

1.

10.

Ul

die Disziplinargewalt tiber die Studierenden nach Vorschrift der
Disziplinarsatzungen;

die Oberaufsicht tiber das akademische Archiv in Gemeinschaft
mit dem juristischen Beisitzer des engeren Konzils;

die Immatrikulation nach Vorschrift der Disziplinarsatzungen;
der Vorsitz im Honorarienausschuf;

das Eroffnen aller an das Konzil oder an die Universitdt ge-
richteten Verfiigungen, Eingaben und Antrige;

die Voliziehung aller in dem Konzil und in dem engeren Konzil
beschlossenen Bekanntmachungen, Anschldage, Schreiben und
Erlasse. Nachdem alle Mitglieder des Konzils oder des engeren
Konzils den Entwurf unterzeichnet haben, wird die Ausfertigung
im Namen von Rektor und Konzil von dem Rektor allein unter-
schrieben und von dem Sekretdr gegengezeichnet. Berichte
und Vortrdge an den Landesherrn oder das Ministerium, Abteilung
fiir Unterrichts-Angelegenheiten, sind stets von allen anwesenden,
nicht durch schwere Krankheit verhinderten Konzilsmitgliedern
zu unterschreiben; :

die Beeidigung und Amtseinweisung der Universitdtsbeamten;
die Aufsicht {iber die Geschaftsfiihrung des Sekretdrs, soweit
sie nicht der juristische Beisitzer des engeren Konzils ausiibt,
sowie des Quistors und der Pedelle, auch die Ahndung von
Dienstvernachldssigungen und UnbotmaBigkeiten der Beamten
bis zur Erteilung von Verweisen;

die Anweisung der Rektoratsausgaben nach den bestehenden
Vorschriften;

die Verwaltung des fiscus pauperum, der aus Anteilen der Ma-
trikelgebithren und Strafgefillen erwichst und dessen Ver-
wendung zu mildtitigen Zwecken seinem pflichtméBigen Er-
messen allein iiberlassen bleibt;

die Aufsicht {iber den Depositenschrank in Gemeinschaft mit
dem Sekretér;
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die Aufsicht tiber den ordnungsmiRigen Versand der akade-
mischen Druckschriften, soweit er dem Sekretédr obliegt;

das Halten einer Rede zur Feier des Geburtstages des GroB-
herzogs Friedrich Franz II. am 28. Februar, wobei nitigenfalls
ein anderer Professor fiir ihn eintreten darf. Bei der Druck-
legung der Rede trégt die Universititskasse die Kosten bis zur
Hohe von 100 Mark;

die Aufbewahrung der Rektoratsinsignien;

die Vornahme der ersten Versohnungsversuche bei Streitig-
keiten zwischen Universitdtsangehorigen, nach Befinden unter
Beauftragung eines Konzilsmitgliedes;

der ErlaP notwendiger Verfiigungen in allen zur Zustindigkeit
des Konzils oder des engeren Konzils gehorigen Sachen bei
Gefahr im Verzuge. Wegen solcher Verfiigungen hat er der
zustdndigen Behorde baldmdglichst Rechenschaft abzulegen;
das Recht zur Ankiindigung des Rektoratsantrittes durch eine
wissenschaftliche Abhandlung, deren Druckkosten bis zur
Starke von 9 Bogen bei 500 Abdriicken die Universitdtskasse
tragt;

ein Bericht an das Konzil am Ende jedes Semesters iiber die
Geschéftsverwaltung des engeren Konzils in verstidrkter Be-
setzung (§ 49 Abs. 3).

§ 48.

Einkiinfte des Rektors.

Der Rektor bezieht einen Jahresgehalt von 800 Mark, welcher
aus der Universitatskasse in vierteljahrlichen Hebungen im voraus zu
zahlen ist, und die von den Fakultdten festgesetzten Anteile an den
Promotionsgebiihren.

Bei seinem Ableben wahrend des Rektoratsjahres gebtihren diese
Einkiinfte seinen Erben bis zum Ende des laufenden Vierteljahrs unter
Ausschlufy jedes Anspruchs auf eine Gnadenzeit.
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Vierter Abschnitt.
Das engere Konzil.

§ 49.
Bildung des engeren Konzils.

Mitglieder des engeren Konzils sind:

17 der“Rektor;

2. sein unmittelbarer Vorgéanger,

3. a) dessen Vorgdnger vom 1. Juli ab bis zum Eintritt des neu-

gewdhlten Rektors fiir das folgende Jahr,
b) der neugewihlte Rektor des folgenden Jahres von seiner end-
giiltig entschiedenen Wahl ab,

4. ein juristischer Beisitzer (§ 50).

Wenn Wiederwahl eines Rektors oder Wahl des juristischen Bei-
sitzers zum Rektor oder sonst das Ausscheiden eines friiheren Rektors
die Mitgliederzahl mindert, so tritt ein von dem Konzil aus seiner Mitte
mit absoluter Stimmenmehrheit zu wihlendes Mitglied ein.

Das engere Konzil wird um 4 weitere, nach MaBgabe des Absatzes 4
gewdhlte Mitglieder verstirkt, wenn es sich

a) um die verschdarfte Wegweisung (consilium abeundi) eines

Studierenden,

b) oder um eine der in § 51 Ziffer 3 genannten Angelegenheiten

handelt.

Die weiteren Mitglieder werden vom Konzil aus dessen Mitte in
demjenigen Jahr, in welchem ihre Vorginger ausscheiden, im Anschluf
an die Wahl des Rektors gewdhlt. Sie treten ihr Amt am 1. Juli an und
ihre Amtsdauer betrdagt 2 Jahre. Jede der Fakultiten muf unter den
gewdhlten Mitgliedern vertreten sein. Scheidet ein Mitglied vor dem
Ablauf seiner Amtsdauer aus, so ist rechtzeitig in gleicher Weise fiir den
Rest seiner Amtszeit ein Ersatzmann zu wihlen.

Das engere Konzil kann in seiner verstarkten Besetzung Angehorige
des Lehrkorpers zu seinen Beratungen zuzichen.

§ 50.

Der juristische Beisitzer.
Der juristische Beisitzer wird von dem Konzil aus den Mitgliedern
der Juristenfakultit mit absoluter Mehrheit auf Lebenszeit gewihlt
und dem Ministerium, Abteilung fiir Unterrichts-Angelegenheiten, zur
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Bestdtigung und Erteilung der Bestallung vorgeschlagen. Wird diese
aus besonderen Bedenken versagt, so schreitet das Konzil zu einer neuen
Wahl.

Der juristische Beisitzer ist der rechtsgelehrte Beistand und Rat-
geber des Rektors. Er hat unbeschadet der ihm sonst auferlegten Pflichten
besonders darauf zu achten, daf die Universitidt in ihren Gerechtsamen
nicht beeintrachtigt wird. :

Er bezieht einen in vierteljihrlichen Hebungen aus der Universitits-
kasse im voraus zahlbaren Jahresgehalt von 600 Mark.

Bei seiner Verhinderung iibernimmt ein unter den iibrigen Mit-
gliedern des engeren Konzils befindliches Mitglied der Juristenfakultit,
sonst das dlteste nicht verhinderte Mitglied dieser Fakultit seine
Geschafte.

§ 51.
Geschéftskreis des engeren Konzils.

Der Geschéftskreis des engeren Konzils umfaft:

1. alle Sachen, welche der Rektor aus seinem Geschiftskreise an
das engere Konzil bringt;

2. die Ausiibung der gesamten der Universitdt zustehenden Dis-
ziplinargewalt und die Handhabung der Disziplinarsatzungen
fiir die Studierenden, soweit nicht der Rektor allein oder das
Konzil zustindig ist;

3. folgende Angelegenheiten:

a) die Wahl und Anstellung der Universititsbeamten;

b) alle Mitteilungen an andere Universititen;

c) die Beratung iiber die Berichte der akademischen Abgeord-
neten zur Verwaltungsbehorde fiir die Finanzen der Universitit;

d) die Verleihung der akademischen Stipendien und des Konvikts
sowie deren gédnzliche Entziehung;

e) die Vorbereitung der in § 9 Ziffer 1 erwihnten Vorlagen;

f) alle Angelegenheiten, welche der Rektor oder die besonderen
Ausschiisse aus ihrem Geschiftskreis an das engere Konzil
in verstarkter Besetzung zu bringen Veranlassung haben.

§§ 52—b55. Geschiftsbetrieb.

§ 52.

Der Rektor beruft das engere Konzil, so oft es die Umstinde er-
fordern. Er hat den Vorsitz, die Leitung, auch in der Regel den Vortrag.
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§ 53.
Wichtige Sachen miissen vor der Sitzung schriftlich mitgeteilt,
diirfen aber nicht allein schriftlich erledigt werden.
In der Sitzung ist in der Regel ein Protokoll zu fiihren.

§ 54.

Zur BeschluBfassung des engern Konzils geniigt es, wenn auBer
dem Rektor oder dem Prorektor noch zwei Mitglieder teilnehmen und,
falls es in verstiarkter Besetzung beschlieRt, wenn noch vier Mitglieder
teilnehmen. A

Bei allen Sachen, deren gehérige Behandlung Rechtskenntnisse
verlangt, muf} sich unter den beschlieBenden Mitgliedern ein Mitglied
der Juristenfakultdt befinden.

Die Gegenwart des vorigen Rektors ist insbesondere fiir die Be-
schluBfassung iiber solche Sachen erforderlich, tiber welche das engere
Konzil schon unter seinem Rektorate verhandelt hat.

§ 55.

Die Vorschriften des zweiten Abschnitts gelten, soweit sie hier
anwendbar sind, auch fiir die Verhandlungen im engeren Konzil.

§ 56.

Besondere Pflichten der Mitglieder.

Den Mitgliedern des engeren Konzils liegt es vor allem ob, mit
dem Rektor {iber das Wohl der Universitit zu wachen und alles, was
in dieser Hinsicht zu ihrer Kenntnis kommt, nach gewissenhafter Er-
wigung dem Rektor ungesdumt und vollstindig mitzuteilen, damit
die notigen Verhandlungen und MafBregeln rechtzeitig erfolgen konnen,

§§ 57—62. Ausiibung der Disziplin.

ST
Firr die Ausiibung der Disziplinargewalt iiber die Studierenden
und Beamten der Universitit gelten die besonderen Disziplinarvor-
schriften.
§ 58.
In den Disziplinarsachen des engeren Konzils gebiihrt dem
juristischen Beisitzer die Leitung des Verfahrens, die erste Stimme,
das Entwerfen der Erkenntnisse, Bescheide, Erlasse und Anschlége.
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Ist der Rektor Mitglied der Juristenfakultdit, so stehen ihm diese
Befugnisse jedoch mit der MaBgabe zu, daf er sie allgemein oder in
einzelnen Sachen dem juristischen Beisitzer iiberlassen kann.

Die Stimme des juristischen Beisitzers entscheidet bei Stimmen-
gleichheit, vorausgesetzt, da der Rektor (vgl. § 16 Abs. 2) nicht Mitglied
der Juristenfakultat ist.

Von der Gesamtheit der iibrigen Mitglieder des engeren Konzils
wird der juristische Beisitzer nur dann iiberstimmt, wenn sich unter
ihnen ein mitabstimmendes Mitglied der Juristenfakultit befindet.
Anderenfalls wird, wenn er auf seiner alleinstehenden Meinung beharrt,
ein von dem engeren Konzil mit Stimmenmehrheit zu wihlendes Mitglied
der Juristenfakultit zugezogen. Wird von diesem eine Sondermeinung
vertreten, so ist in gleicher Weise ein weiteres Mitglied der Juristen-
fakultdt hinzuzuwédhlen und die Entscheidung nach der Stimmenmehrheit
der juristischen Mitglieder zu treffen.

§ 50.

Der juristische Beisitzer hat mit dem Rektor vornehmlich fiir die
Handhabung der akademischen Disziplin zu sorgen.

Er hat insbesondere den Rektor auf alle Angelegenheiten aufmerk-
sam zu machen, die ihm von Wichtigkeit fiir die akademische Disziplin
zu sein scheinen, und unter Umstidnden dariiber Berichte an das Mini-
sterium, Abteilung fiir Unterrichts-Angelegenheiten, zu veranlassen.

Er ist befugt, in den unter seiner Leitung stehenden Sachen die
erforderlichen Termine und Vorladungen anzuordnen, dem Sekretir
und den Pedellen Anweisungen zu erteilen und die in eiligen Fallen nitigen
Anordnungen zu treffen.

Solche einseitig getroffenen Verfiigungen hat er spitestens binnen
12 Stunden dem Rektor anzuzeigen.

Seine Verfiigungen ergehen stets im Namen von Rektor und Konzil.

§ 60.

Der juristische Beisitzer beaufsichtigt den Sekretédr in der piinkt-
lichen Fiihrung des Dekreturbuches und des Verzeichnisses der Dis-
ziplinarfalle.

Ihm liegt zunéchst ob, darauf zu achten, daB die aus der Sonder-
stellung der Universitdt hervorgehenden Beziehungen zu den in der Stadt
Rostock befindlichen Behorden zutreffend geordnet bleiben.
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§ 61.
Der juristische Beisitzer kann in einzelnen Féllen Mitglieder der
Juristenfakultdt um ihr Gutachten oder um ihre Teilnahme an einem

Termine ersuchen. Solchem Ersuchen ist zu entsprechen, auch wenn die
Zuziehung nicht vorgeschrieben ist.

§ 62.

Ist das engere Konzil als Disziplinarbehorde tdtig, so geniigt zur
BeschluBfassung, abgesehen von dem Fall des § 49 Abs. 3 a, die Teil-
nahme von zwei Mitgliedern, unter denen sich der juristische Beisitzer
oder ein anderes Mitglied der Juristenfakultdt befinden muB.

Bei Verurteilung zu einer Karzerstrafe von mehr als einer Woche
oder zur cinfachen Wegweisung muf ein drittes Mitglied des engeren
Konzils mitwirken. _

Soll auf Ausstofung (Relegation) erkannt werden, so ist dem Konzil
in einer unverziiglich auszuschreibenden Sitzung Vortrag zu halten und
die Bestdatigung des vorgeschlagenen Erkenntnisses zu beantragen. Die
Mitglieder des engeren Konzils nehmen an der Abstimmung teil. Erfolgt
die Bestitigung durch die Mehrheit nicht, so geht die Sache ohne fernere
Teilnahme des Konzils an das engere Konzil zur weiteren Behandlung
und Urteilsfallung zuriick.

Fiinfter Abschnitt.
Die Fakultdten, ihre Dekane und Senioren.

§ 63.
Fakultdt im eigentlichen und im weiteren Sinne.

Jede der vier Fakultiten besteht im engeren und eigentlichen
Sinne aus der Gesamtheit der ihr als ordentliche Professoren angehorenden
offentlichen Lehrer. Diese Fakultédten sind selbstindige Kollegien, doch
dem Ganzen der Universitit eingegliedert, mit besonderen Verpflichtungen
und mit Verantwortlichkeit gegen das Ganze.

An die einzelnen Fakultdten schlieBen sich die zu ihren Féchern
gehorenden ordentlichen Honorarprofessoren, auBerordentlichen Pro-
fessoren und Privatdozenten, sowie die ihren Fachern sich widmenden
Studierenden an. Sie alle bilden mit den ordentlichen Professoren ihrer
Fakultdt die Fakultit im weiteren Sinne.



29

Die Lektoren, Lehrer der freien Kiinste und Lehrer der korperlichen
Ubungen gehoren in diesem Sinne zur philosophischen Fakultat.

§§ 64. 65. Eintritt in die Fakultit.
§ 64.

Wer als ordentlicher Professor einer Fakultit berufen und nicht
von der Pflicht zum Eintritt in die Fakultdt befreit wird, muf den be-
treffenden Doktorgrad besitzen oder spdtestens innerhalb eines Jahres
nach seiner Aufnahme in das Konzil an einer deutschen Universitdt
erwerben.

§ 65.

Sobald ein neu angestellter Professor in das Konzil aufgenommen
ist, wird er ungesdumt in einer Fakultitssitzung von dem Dekan durch
Handschlag auf die Fakultdtssatzungen verpflichtet und in die Fakultdt
eingefiihrt.

§ 66.
AuBerordentliche Fakultidtsbeisitzer.

Andere Professoren haben nur dann Sitz und Stimme in der
Fakultdt, wenn ihnen dies Recht von dem Ministerium, Abteilung fiir
Unterrichts-Angelegenheiten, besonders verlichen worden ist, und sie
die Vorschrift des § 64 erfiillt haben.

Ordentliche Honorarprofessoren und auferordentliche Professoren
konnen von den Fakultiten mit beratender Stimme zu den Sitzungen
zugezogen werden.

§ 67.
Ausscheiden aus der Fakultit.

Nur eine besondere Landesherrliche Dispensation gibt einem Fa-
kultatsmitgliede das Recht dauernd oder zeitweilig aus der Fakultdt
auszuscheiden.

§ 68.
Satzungen und Beschliisse der Fakultiten.

Soweit die Satzungen und Beschliisse einer Fakultdt den aka-
demischen Unterricht betreffen, sind sie fiir alle Dozenten der Fakultit
verbindlich und ihnen daher mitzuteilen.
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§§ 69—72. Rechte und Pflichten der Fakultiten.
§ 69.

Jede Fakultdt hat ihre Privatdozenten im Gebrauch der venia
legendi zu iiberwachen.

Beschwerden der Privatdozenten iiber die Fakultit sind an das
Ministerium, Abteilung fiir Unterrichts-Angelegenheiten, zu richten.

§ 70.

Jede Fakultdt hat fiir die Vollstandigkeit des Unterrichts in ihren
Lehrgebieten soweit zu sorgen, daf jeder Studierende mindestens in je
zwei aufeinanderfolgenden Semestern Gelegenheit hat, iiber alle Haupt-
zweige seines Faches Vorlesungen zu horen.

Kann sie es nicht erreichen, daf iiber jedes Hauptfach mindestens
in jedem zweiten Semester von einem akademischen Lehrer gelesen wird,
so hat sie dariiber sogleich dem Ministerium, Abteilung fiir Unterrichts-
Angelegenheiten, zu berichten.

§ 71.

Die Aufnahme von Vorlesungen in das amtliche Vorlesungsver-
zeichnis sowie deren Ankiindigung durch Anschlag am schwarzen Brett
bedarf der Genehmigung der Fakultadt fiir den Bereich ihres Lehrgebietes.

Die Ankiindigungen der Privatdozenten sind von dem Dekan ihrer
Fakultdt zu zeichnen.

§ 72.

Zu dem Geschiftskreise der Fakultiten gehort fermer:
1. die Abhaltung eigener Zusammenkiinfte;
2. das Ausstellen von Zeugnissen innerhalb ihres Unterrichtsgebietes;
3. die Mitwirkung bei der Wiederbesetzung erledigter Lehrstiihle
nach MaBgabe dieser Satzungen und die Ausfiillung aller Liicken
des Unterrichts;
4. die Vervollstindigung der Universitdtsbibliothek nach den
geltenden Vorschriften;
5. die Aufstellung der Preisfragen fiir Studierende und die Er-
teilung der Preise nach den geltenden Vorschriften;
6. die Erteilung von Gutachten in Universitatsangelegenheiten
auf Verlangen des Konzils.
Fiir das Recht zur Erteilung akademischer Wiirden und die {ibrigen
Rechte und Pflichten der Fakultiten sind die Fakultdtssatzungen mag-
gebend.
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§ 73:
Pilichten der Fakultatsmitglieder.

Jedes Fakultdtsmitglied ist verpflichtet, an den Beratungen und
Geschiften der Fakultdt teilzunehmen und nach besten Kriften fiir das
Wohl der .Universitit und die Ehre, Achtung und Wirksamkeit der
Fakultdt tdtig zu sein.

§ 74.
Lehrgebiete der Fakultédten.

Kein akademischer Lehrer darf, ohne Genehmigung des Ministeriums,
Abteilung fiir Unterrichts-Angelegenheiten, Vorlesungen iiber Wissen-
schaften halten, die einer anderen Fakultit als der seinigen angehoren.
Jedoch diirfen ohne solche Genehmigung lesen:

1. Dozenten der theologischen und juristischen Fakultdt: Kirchen-

recht und Kirchengeschichte; -

2. Dozenten der theologischen und philosophischen Fakultit:
Exegese des alten Testaments, Kirchengeschichte, Religions-
philosophie, Religionsgeschichte, Pddagogik;

3. Dozenten der juristischen und medizinischen Fakultdt: Gericht-
liche Medizin;

4. Dozenten der juristischen und philosophischen Fakultit: Rechts-
philosophie, Rechtsaltertiimer, Deutsche Staats- und Rechts-
geschichte, Erkldrung der lateinischen Klassiker, Urkundenlehre;

5. Dozenten der medizinischen und philosophischen Fakultit:
Anthropologie, Psychologie, allgemeine und vergleichende Ana-
tomie, allgemeine und vergleichende Physiologie, Botanik,
Zoologie, Chemie, Pharmazie, Tierarzneikunde, Geschichte der
Medizin.

Alles dieses gilt auch von den auBerordentlichen Professoren und

Privatdozenten.

§§ 75—79. Dekan.

§ 75.

An der Spitze jeder Fakultdt steht der Dekan, welcher ihre Ge-
schifte leitet und sie vertritt.

Das Dekanat wechselt unter den Fakultdtsmitgliedern jdhrlich am
1. Juli und zwar, soweit die Fakultitssatzungen nicht anders bestimmen,
nach der Reihenfolge des Eintritts in die Fakultit.
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Wer an dem Tage, an welchem ihn die Folge trifft, noch kein volles
Jahr Mitglied der Fakultat ist, wird fiir die laufende Reihe ganz iiber-
gangen.

Emeritierte Professoren kénnen das Amt des Dekans nicht bekleiden.

§ 76.
Bei Verhinderung des Dekans tritt der Vorgdnger, notigenfalls
dessen Vorganger als Prodekan ein.
Bei Erledigung des Dekanats iibernimmt der Nachfolger im De-
kanat als wirklicher Dekan das Amt.

§ 77.
Der Dekan hat alle Rechte und Pflichten, welche die Leitung der
Geschafte mit sich bringt.
Er ist wahrend seiner Amtsfithrung dem Range nach der Erste in
der Fakultat.

§ 78.

Wer der Fakultdt etwas vortragen will, hat sich an den Dekan
zu wenden.

Der Dekan hat bei den Beratungen und Abstimmungen der Fakultdt
mit seinem Vorschlag und seiner Stimme voranzugehen.

Nur bei hochster Gefahr im Verzuge darf er selbstandig Anordnungen
treffen. Er hat diese jedoch ungesdumt der Fakultdt mitzuteilen und ist
ihr dafiir verantwortlich.

RSk
Der Dekan hat das Album und, soweit die Fakultdtssatzungen
nicht anders bestimmen, die Siegel und Akten der Fakultdt in verant-
wortlichem Gewahrsam.
Alle Fakultatspapiere stehen jedem Fakultatsmitgliede zur Einsicht
offen und sind ihm auf Verlangen ohne Verzug von dem Dekan zuganglich
zu machen.

§§ 80—83. Geschaftsbetrieb der Fakultéten.

§ 80.

Den Fakultiten steht zu ihren Versammlungen und Priifungen das
Fakultitenzimmer der Universitat zur Verfiigung. Die Priifungen der
Konviktoristen und Stipendiaten miissen im Universitdtsgebaude statt-
finden.
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Die Einladungsschreiben zu den Fakultdtssitzungen miissen die
Gegenstdnde der Verhandlung nennen.

Die Sitzungsprotokolle sind in den ndchsten Tagen allen Fakultéts-
mitgliedern durch Rundschreiben vorzulegen.

§ 81.
Der Dekan bringt die Beschliisse zur Ausfithrung und ist fiir ihre
ptinktliche und unverweilte Vollziehung der Fakultdt verantwortlich,

§ 82.

In allen nicht besonders ausgenommenen Fakultitssachen ent-
scheidet die absolute Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit die Stimme
des Dekans.

Auch einstimmige Beschliisse konnen durch Mehrheitsbeschliisse
abgedndert werden.

Was in einer Sitzung, zu welcher alle stimmfidhigen Mitglieder
gehorig geladen sind, mit absoluter Stimmenmehrheit der erschienenen
Mitglieder beschlossen ist, gilt als Gesamtwille der Fakultidt, dem sich
die abwesenden und die tiberstimmten Mitglieder zu fiigen haben.

§ 83.

Die Vorschriften der §§ 18, 20, 22 und 23 finden auf die Verhand-
lungen der Fakultdten entsprechende Anwendung.

§ 84.

Senior.
Senior der Fakultdt ist das nach seinem Eintritt édlteste Mitglied.
Der Senior ist in der Fakultdt der nichste nach dem Dekan. Er

hat neben diesem tiber die Beobachtung der Satzungen und des Her-
kommens der Fakultit zu wachen.

§ 85.
Beaufsichtigung der Fakultiten.

Nimmt der Rektor vermige seines Aufsichtsrechtes iiber die ge-
samte Universitdt etwas ihr unmittelbar oder mittelbar Nachteiliges in
den Fakultdten oder deren Geschifts- und Wirkungskreis wahr, so ist
er berechtigt, dariiber Aufschluf zu fordern und, wenn seine Ratschlidge
erfolglos bleiben, die Sache zur Entscheidung des Ministeriums, Abteilung
fiir Unterrichts-Angelegenheiten, zu bringen.

S
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Dies gilt namentlich, wenn Irrungen unter den Fakultdten oder
ihren Gliedern durch die Parteien zu seiner Kenntnis kommen oder ihm
in ihren der Universitdt nachteiligen Folgen sonst bekannt werden.

Sechster Abschnitt.
Die Vorlesungen.

§ 86.
Begriif der Vorlesungen.

Vorlesungen sind alle Lehrvortrige und wissenschaftlichen Ubungen,
die unter der Autoritit der Universitit gehalten und deshalb im Vor-
lesungsverzeichnis sowie durch Anschlag angekiindigt werden.

Nur die nach §§ 88 berechtigten Personen diirfen die Vorlesungen
besuchen. Dies gilt auch fiir die in den Vorlesungsverzeichnissen an-
gekiindigten Privatissima.

§ 87.
Lehrbetugnis der Lektoren usw.

Wer als Lektor oder Lehrer der freien Kiinste zugelassen oder
angestellt ist, darf keine eigentlichen Vorlesungen halten, sondern nur
technischen Unterricht erteilen. Er ist jedoch durch seine Stellung nicht
gehindert, die venia legendi zu erwerben.

Mit Zustimmung des Vizekanzlers konnen die Fakultiten Gelehrten,
welche in Rostock wohnen, das Halten einzelner Vorlesungen fiir die
Dauer eines Halbjahrs gestatten.

A

Berechtigung zum Besuche der Vorlesungen.
Zum Besuche der Vorlesungen sind berechtigt:

1. alle nach Vorschrift der Disziplinarsatzungen Immatrikulierte;

2. gebildete Personen, welche nicht immatrikuliert werden konnen,
denen aber auf Grund eines von dem Rektor erteilten Horer-
scheins die Zulassung zu bestimmten Vorlesungen von den be-
treffenden Dozenten gewilirt ist. Fiir weibliche Personen gelten
die von dem Ministerium, Abteilung fiir Unterrichts-Angelegen-
heiten, getroffenen besonderen Bestimmungen.
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Unbedingt ausgeschlossen ist:
1. wer noch eine Schule besucht;

2. wer immatrikulationsfihig ist, sich aber ohne gentigenden Grund
nicht immatrikulieren lassen will.

Der Rektor hat von Amtswegen darauf zu achten, daf diese Per-
sonen keine Vorlesungen besuchen. Jeder Dozent hat unter eigener
Verantwortlichkeit auf Befolgung des Verbotes zu halten. Der Quistor

hat verbotswidrige Fille dem Dozenten und notigenfalls dem Rektor
anzuzeigen.

§ 89.

Benutzung der Horsdle.

Fiir jedes Semester 148t der Rektor rechtzeitig durch den Ober-
pedellen eine Ubersicht iiber die Benutzung der Horséle des Universitéts-
gebdudes aufstellen.

Zunichst sind die ordentlichen Professoren nach der Reihenfolge
im Konzil mit ihren Wiinschen zu beriicksichtigen, sodann die iibrigen
Professoren nach Rang und Dienstalter, hiernach die Privatdozenten.

§ 90.
Feststellung der Vorlesungen.

Der Rektor hat rechtzeitig die Aufforderung zur Feststellung der
Vorlesungen des nichsten Semesters an die Dekane zu richten, welche

von den Dozenten ihrer Fakultdt die Anzeige der geplanten Vorlesungen
einfordern,.

Wer eine in das Lehrgebiet einer anderen Fakultidt gehorende Vor-
lesung halten will (vgl. § 74), hat hiervon ohne Verzug dem Dekan dieser
Fakultdt schriftlich Mitteilung zu machen.

Die Fakultdt stellt notigenfalls in miindlicher Beratung die Vor-
lesungen und deren Tagesstunden fest. Alle Dozenten haben der Ladung
zu dieser Beratung Folge zu leisten.

Die Festsetzung mehrerer Hauptvorlesungen auf die gleichen
Tagesstunden ist tunlichst zu vermeiden. Kollegien, welche nur zwei-
bis sechsstiindig die Woche gelesen werden, diirfen tunlichst nicht zu
verschiedenen Tagesstunden gehalten werden.

Die Dekane teilen die festgestellten Vorlesungen geordnet dem
Rektor mit, der hiernach das Vorlesungsverzeichnis verfaft.
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Das Vorlesungsverzeichnis erscheint nach erfolgter Zustimmung
des Vizekanzlers unter Autoritit von Rektor und Konzil spitestens
Mitte Februar und Mitte Juli im Druck und wird auferdem in der Amt-
lichen Beilage des Regierungsblattes sowie in einer Gelehrtenzeitung
verdffentlicht. Vor dem Reindruck zirkulieren die Probebogen bei allen
Dozenten.

§ 91.

Gesetzliche Dauer der Vorlesungen.

Die Vorlesungen dauern im Sommersemester vom 15. April bis
zum 15. August, im Wintersemester vom 15. Oktober bis zum 15. Mirz.

Bei Eintritt des Osterfestes nach dem 15. April findet eine Ver-
langerung der Ferien nicht statt, sondern es fallen die Vorlesungen nur
an den Festtagen aus.

Die Beendigung der Vorlesungen darf nicht iiber die bestimmte
Zeit hinausgeschoben werden.

Zusatzstunden sind tunlichst zu vermeiden, jedenfalls diirfen sie
nicht mit anderen Vorlesungen, welche von den Teilnehmern gehort
werden, zusammenfallen.

§ 92.

Vorlesungshonorar.

Fiir die Meldung zu den Vorlesungen und die Entrichtung der
Honorare gelten besondere Vorschriften.

Die Hohe des Honorars bleibt bis auf weiteres dem Ermessen des
Lehrers iiberlassen.

Die Fakultiten sind jedoch, jede in ihrem Unterrichtsgebiet, befugt,
fiir Privatvorlesungen einen Hochstbetrag festzusetzen.

Die Dozenten haben dem Dekan auf Verlangen ihre Honorarsdtze
anzugeben.

Siebenter Abschnitt.

Der Lehrkorper.

§ 93.

Amtstracht.

Der Rektor und die Professoren tragen bei feierlichen Anlassen die
vorgeschriebene Amtstracht.
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§ 94.

Berufung der ordentlichen Professoren,

Sobald feststeht, daR ein ordentlicher Lehrstuhl erledigt wird,
erstattet die betreffende Fakultdt dem Ministerium, Abteilung fiir Unter-
richts-Angelegenheiten, einen erachtlichen Bericht dariiber, ob der Lehr-
stuhl unverdndert bei Bestand zu lassen ist. Ist diese Frage geordnet,
so schldgt die Fakultit dem Konzil sechs Gelehrte zur Auswahl vor.

Dies geschieht in einem von allen Fakultitsmitgliedern unter-
schriebenen Bericht, welcher den Ruf und die Tiichtigkeit der Vor -
geschlagenen kurz bezeichnet. Ist der Fakultdatsbeschluf durch Stimmen-
mehrheit gefaBt (§ 82), so darf kein Mitglied die Unterschrift einfach
verweigern; wer Bedenken tragt, den Bericht zu unterschrieben, hat
seine abweichende Meinung in einem eigenen, der Fakultdt vorher mit-
zuteilenden Sonderbericht zu begriinden.

Der Rektor ladet unter Mitteilung des Fakultdtsberichtes alle
Konzilsmitglieder mit Ausschlufy der Mitglieder der vorschlagenden
Fakultit zu einer Sitzung, welche friithestens drei Wochen nach Eingang
des Berichtes abzuhalten ist.

In der Konzilssitzung werden von den vorgeschlagenen sechs Ge-
lehrten drei durch miindliche Abstimmung ausgewihlt, die hierfiir maf-
gebenden Griinde im Protokoll vermerkt und nach Befinden des Konzils
daneben noch andere Gelehrte unter besonderer Begriindung zur Be-
riicksichtigung empfohlen.

Die betreffenden Aktenstiicke sind hierauf dem Ministerium, Ab-
teilung fiir Unterrichts-Angelegenheiten, einzureichen, welches jedoch
bei der Berufung nicht an die Vorschlage des Konzils gebunden ist. Das
Ergebnis der Beratung des Konzils ist der ausgeschlossenen Fakultdt
mitzuteilen.

‘Gehort der Rektor der vorschlagenden Fakultit an, so nimmt er
an ihren Verhandlungen als Fakultdtsmitglied teil und wird in der Konzils-
sitzung durch den Prorektor vertreten.

§ 95.

Ordentliche Honorarprofessoren und auBerordentliche Professoren.

Ordentliche Honorarprofessoren folgen im Amtsrange unmittelbar
auf die ordentlichen Professoren und haben im {ibrigen die Rechte und
Pflichten der auRerordentlichen Professoren.
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Beide haben die Pflicht, das Wohl der Universitiat zu fordern und
in jeder Hinsicht ihren Satzungen und Ordnungen zu entsprechen.

Nach ihrer Landesherrlichen Ernennung werden sie durch den
Rektor in einer Konzilssitzung formlich in ihr Amt eingefiihrt und nach
Anlage B beeidigt.

§ 96.

Privatdozenten.

Die Zulassung von Privatdozenten fiir einzelne Facher geschieht
durch die Fakultiten nach Vorschrift der Fakultdtssatzungen und ist
stets widerruflich.

Erteilung und Entziehung der venia legendi bediirfen der Ge-
nehmigung des Ministeriums, Abteilung fiir Unterrichts-Angelegenheiten.

Auch die Privatdozenten haben das Wohl und das Ansehen der

Universitdt zu pflegen und den akademischen Satzungen und Ordnungen
zu gentigen.

§§ 97—103. Pflichten der Professoren.
§ 97.

Jeder Professor hat die ihm aus seinem Amt unmittelbar oder
mittelbar erwachsenden Aufgaben stets als seine vornehmsten Pflichten
zu betrachten.

§ 98.

Ordentliche und besoldete auferordentliche Professoren miissen an
Vorlesungen mindestens zehn Stunden, unbesoldete auBerordentliche
Professoren mindestens 5 Stunden fiir die Woche ankiindigen und die
angekiindigten Vorlesungen halten, soweit sich mindestens je drei Horer
vor dem gesetzlichen Anfang der Vorlesungen melden.

§ 99.

Wer in seiner Bestallung fiir ein bestimmtes Fach besonders berufen
ist, hat deshalb nicht das Recht, dieses Fach mit Ausschlufy anderer
Dozentén allein zu lehren, dagegen hat sich die Fakultdt hinsichtlich
dieses Faches zunichst an ihn zu halten.

§ 100.

Alle Professoren haben von jedem Buch, welches sie zum Druck
bringen, der Universititsbibliothek und der Regierungsbibliothek in
Schwerin je einen Abdruck zu tiberweisen.
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§ 101.

Der im Konzil dlteste Professor der klassischen Philologie hat als
Sprecher der Universitdt alle in ihrem Namen in Lateinischer Sprache
ausgehenden Schriften und Anschlage abzufassen.

Seine Vertretung iibernimmt in dringenden Fallen der zweite
Professor seines Faches, notigenfalls ein Professor der theologischen
Fakultit. :

§ 102.

Kein Professor darf auBerakademische Amter {ibernehmen, ohne
zuvor dem Konzil hievon Anzeige gemacht und die Zustimmung des
Ministeriums, Abteilung fiir Unterrichts-Angelegenheiten, erlangt zu
haben.

§ 103.

Ein Professor darf sein Lehramt nicht anders als am Ende eines
akademischen Semesters niederlegen und, auch im Fall eines Rufes nach
auswarts nur, nachdem er dies mindestens vier Monate vorher dem Konzil
angezeigt und bei dem Ministerium, Abteilung fiir Unterrichts-Angelegen-
heiten, seine Entlassung nachgesucht hat.

§ 104.
Urlaub.

Abwesenheit von mehr als 36 Stunden ist vorher dem Rektor an-
zuzeigen.

Zur Aussetzung von Vorlesungen, abgesehen von Krankheitsféllen,
7zt Reisen auBerhalb der Ferien sowie zu allen Reisen in das Reichs-
ausland ist tiber die Dauer einer Woche hinaus Urlaub bei dem Ministerium,
Abteilung fiir Unterrichts-Angelegenheiten, nachzusuchen.

Urlaubsgesuche miissen das Reiseziel angeben und sind von dem
Rektor zu unterschreiben, welcher durch seine Unterschrift bekundet,
dap seines Wissens der Gewidhrung des Gesuches nichts entgegensteht.
Urlaubsgesuche des Rektors unterschreibt der Prorektor.

Vorstehende Bestimmungen gelten auch fiir die Privatdozenten,
Lektoren, Lehrer der freien Kiinste und Lehrer der kérperlichen Ubungen.

Urlaubsgesuche der Privatdozenten bediirfen auch der Mitunter-
schrift des Dekans.
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§ 105.
Verfahren bei Dienstvernachldssigunigen der Professoren.

Dienstvernachldssigungen der Professoren hat der Rektor, wenn
Erinnerungen fruchtlos bleiben, ohne Verzug dem Ministerium, Abteilung
fiir Unterrichts-Angelegenheiten, anzuzeigen.

§ 106.
Aufsicht iiber die Lektoren usw.

Die Lektoren, Lehrer der freien Kiinste und Lehrer der korperlichen
Ubungen stehen gleichfalls unter der Aufsicht des Rektors.

§ 107.
SchluBierinnerung.

Samtliche Lehrer. haben auf Erhaltung der Eintracht untereinander
und unter den Fakultiten bedacht zu sein.

Beschwerden gegeneinander haben sie zundchst vor den Rektor
zur Vermittelung zu bringen.

Achter Abschnitt.

Die Universitatsbeamten.

§ 108.
Verzeichnis der Universitatsbeamten.

Universitdtsbeamte sind:

1. der Quaéstor;

2. der Sekretir, welcher zugleich Archivar ist;
3. der Oberpedell und der Pedell.

§ 109.
Wahl und Anstellung.

Das engere Konzil wihlt die Beamten und stellt sie an (§ 51 Ziff. 3 a).
Ihre dauernde Anstellung ist dem Ministerium, Abteilung fiir Unterrichts-
Angelegenheiten, anzuzeigen.
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Ihre Besoldungen und Vergiitungen werden im Einverstidndnis
mit der Verwaltungsbehorde fiir die Finanzen der Universitit festgesetzt,
deren Entschliefung der Genehmigung des Ministeriums, Abteilung fiir
Unterrichts-Angelegenheiten, bedarf,

Fiir die Teilnahme an dem Zivil- und Militdr-Diener-Witweninstitut
und fir die Grundsdtze tiber die Besetzung der Beamtenstellen mit
Militdaranwartern gelten sie als Landesherrliche Beamte. Die fiir diese
bestehenden Bestimmungen iiber den Anspruch auf Sterbe- und Gnaden-
quartale und iiber die Versetzung in den Ruhestand mit Pension finden
nach Mafgabe besonderer Ordnung ebenfalls auf sie Anwendung.

§ 110.
Amtsbefdhigung.

Der Quédstor mufl zur Rechtsanwaltschaft zugelassen sein.

Der ‘Sekretar muB die erste juristische Staatspriifung oder die
Gerichtsschreiberpriifung oder eine von dem Konzil mit Genehmigung
des Ministeriums, Abteilung fiir Unterrichts-Angelegenheiten, fiir gleich-
wertig erachtete Priifung bestanden haben.

§ 111.
Beeidigung und Einweisung.

Die Beamten werden nach geschehener Ordnung ihres Dienst-
einkommens von dem Rektor in einer Konzilssitzung beeidigt und in ihr
Amt eingewiesen.

Das Einweisungsprotokoll muf die Anstellungsbedingungen ent-
halten und wird unter dem Universitatssiegel als Bestallung fiir sie aus-
gefertigt.

Die Diensteide des Quastors, des Sekretdrs und der Pedelle finden
sich in den Anlagen C, D und E,

§ 112.

Amtsvorschriften, Beaufsichtigung und Entlassung.

Die Beamten haben die bestehenden Dienstanweisungen und Vor-
schriften gewissenhaft zu befolgen.

Sie stehen in ihrer Amtsfithrung unter der besonderen Aufsicht
des Rektors. In Disziplinarsachen hat auch der juristische Beisitzer des
engeren Konzils die Aufsicht iiber den Sekretar.
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Der Beschluf, einem Beamten zu kiindigen, ihn gegen seinen Willen
zu entlassen oder ihn in den Ruhestand zu versetzen, bedarf der Ge-
nehmigung des Ministeriums, Abteilung fiir Unterrichts-Angelegenheiten.

Neunter Abschnitt.

Die Studierenden.

§ 113.

Uber Erwerb und Verlust des akademischen Biirgerrechts und iiber
die Rechte und Pflichten der Studierenden bestimmen die Vorschriften
der Disziplinarsatzungen.

Zehnter Abschnitt.

Die Institute und Sammlungen.

§ 114.

Leitung und Beaufsichtigung.
Alle akademischen Institute und Sammlungen stehen unter Auf-
sicht und Leitung ihrer besonderen Vorgesetzten, welche unmittelbar
dem Ministerium, Abteilung fiir Unterrichts-Angelegenheiten, unter-
geordnet sind.
Hierher gehoren namentlich die Universititsbibliothek und die
mit ihr verbundenen Sammlungen, die Seminare, die medizinischen und
naturwissenschaftlichen Institute und die klinischen Anstalten.

§ 115.

Bibliothek.
Die Beamten der Bibliotheksverwaltung werden von dem Mini-
sterium, Abteilung fiir Unterrichts-Angelegenheiten, angestellt und sind
diesem in ihrer Amtsfithrung unmittelbar untergeordnet.
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Die Bibliothekare und Bibliotheksmitarbeiter werden von dem
Rektor in einer Konzilssifzung beeidigt und in ihr Amt eingewiesen.
Jhre Diensteide finden sich in den Anlagen F und G.

Hinsichtlich der Grundsétze, welche bei der Anschaffung der Biicher
zu befolgen sind, stehen sie nach Mafgabe besonderer Vorschriften unter
der Aufsicht des Konzils.

Der Oberbibliothekar hat dem Konzil seiner Dienstvorschrift gemip
Jahresberichte zu erstatten.

§ 116.

Mingel und Bediirfnisse der Institute.

Mingel in der Verwaltung und Beaufsichtigung der Institute und
Sammlungen sind von dem Konzil dem Ministerium, Abteilung fiir Unter-
richts-Angelegenheiten, zu berichten.

Antrdge auf Verdnderungen hinsichtlich der Institute oder auf
Geldbewilligungen fiir Institutszwecke sind von den Institutsvorstanden
auf dem vorgeschriebenen Wege bei dem Ministerium, Abteilung fiir
Unterrichts-Angelegenheiten, zu stellen.

Bl 7a

Assistenten, Gehiilfen und Diener.

Die Assistenten, Gehiilfen und Diener bei den wissenschaftlichen
Instituten und Sammlungen werden von dem Institutsvorstand an-
genommen und auf ihre Dienstvorschriften verpflichtet.

Vor der Annahme ist die gewihlte Person dem engeren Konzil
zu benennen. Dieses kann binnen einer Woche unter Angabe besonderer
Griinde, welche jedoch die wissenschaftliche oder technische Befdahigung
des Anzunehmenden nicht betreffen diirfen, der Wahl widersprechen.
Gegen diesen Widerspruch kann der Institutsvorstand die Entscheidung
des Konzils anrufen.

Der Abschlufy des Annahmevertrages darf erst erfolgen, wenn ein
Widerspruch in der vorgeschriebenen Frist nicht erfolgt oder von dem
Konzil fiir unbegriindet erklart ist. Der AbschluB des Vertrages ist dem
Rektor mitzuteilen, welcher die Anzeige bei der Verwaltungsbehorde
fiir die Finanzen der Universitit bewirkt.

Der Institutsvorstand fiihrt die Dienstaufsicht iiber seine Assi-
stenten, Gehiilfen und Diener. Der Rektor und das engere Konzil diirfen
in der Regel nur auf seinen Antrag gegen sie einschreiten.
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Elfter Abschnitt.

Die Stiftungen fiir Studierende
und die allgemeine studentische Krankenkasse.

§ 118.

Die bei der Universitdt zum Besten der Studierenden begriindeten
Stiftungen bezwecken entweder tiberhaupt den Fleify anzuregen oder aber
hiilfsbediirftige Studierende, wenn sie fleiBig und ordentlich sind, zu
unterstiitzen. Ersterer Art sind das Preisfrageninstitut und die Priamien-
einrichtungen der Seminare, letzterer Art die Stipendien und das Kon-
viktorium.

AuBerdem besteht eine allgemeine studentische Krankenkasse.

Die Verwaltung der Stiftungen und der allgemeinen studentischen
Krankenkasse regelt sich nach ihren besonderen Satzungen und Ord-
nungen.

Die Stellen eines Inspektors der Stipendien und des Konviktoriums
kann nach Ermessen des Konzils eine und dieselbe Person bekleiden.

Zwolfter Abschnitt.

Die Finanzverwaltung.

§ 119.

Die Verwaltung des akademischen Vermdgens und Finanzwesens
geschieht durch die Landesherrlich eingesetzte ,,Verwaltungsbehorde
fiir die Finanzen der Universitdt* unter Teilnahme der Universitdt durch
einen von dem Konzil aus seiner Mitte zu wihlenden Abgeordneten.

Grundlage fiir die Verwaltung sind die ministeriell genehmigten
Verwaltungs- und Bauetats und die aus dem Ministerium, Abteilung fiir
Unterrichts-Angelegenheiten, ergehenden Amtsvorschriften,

Ausbeschieden bleibt die Verwaltung der Professorenwitwenkasse,
fiir welche eine besondere Landesherrliche Ordnung besteht, und die Ver-
waltung der in § 118 genannten Einrichtungen.

Der Verwaltungsbehorde fiir die Finanzen der Universitidt steht fiir
den Bereich ihrer Verwaltung auch die gerichtliche Vertretung zu.



SchluBbestimmung.

§ 120.
Alle Observanzen, welche diesen Satzungen und den Satzungen der
Fakultdten nicht widersprechen, bleiben in Geltung.

e ————
Anlage A.
Diensteid der ordentlichen Professoren.
Ich ... ... gelobe und schwore: da Seine Konigliche Hoheit

der allerdurchlauchtigste GroBherzog (— Name des Landesherrn —),
mein allergnadigster Fiirst und Herr, mich zum ordentlichen Professor
(ol gF e ke zu ernennen und mir damit Sitz und Stimme im Konzil
zu erteilen geruht, will Seiner Koniglichen Hoheit ich treu, gewirtig
und gehorsam sein, die mir in meiner Bestallung auferlegten Pflichten
gewissenhaft erfiillen, die allgemeinen akademischen Satzungen und die
besonderen Satzungen der ... ... Fakultdt in allem befolgen, dem
jedesmaligen Rektor und dem Konzil, wie auch der erwihnten Fakultit
die schuldige Achtung beweisen, auf der studierenden Jugend Bestes
vorziiglich sehen, zur Beférderung guter Disziplin das Meinige bei jeder
Gelegenheit beitragen und, insofern ich etwas das Wohl der Universitit
Gefahrdendes in Erfahrung bringe, dies bei der akademischen Behorde
ungesdumt angeben, was hingegen zu der Universitdt Nutzen und Wohl-
fahrt gereicht, unterstiitzen und nach Mdoglichkeit beférdern, auch die
mir obliegenden und meiner Professur angemessenen Vorlesungen fleiBig
lesen, sie zur gehorigen Zeit anfangen und gebiihrend abwarten, was im
Konzil oder durch Rundschreiben verhandelt und beschlossen worden,
bis zur amtlichen Bekanntmachung geheim halten, meine Stimme nach
meinem besten Wissen und meiner Einsicht ohne alle Nebenabsicht
abgeben und mir deshalb keinen Anhang machen, bei den Vorschligen
zur Wiederbesetzung einer erledigten Stelle mit der groRten Gewissen-
haftigkeit und mit alleiniger Riicksicht auf die Wohlfahrt des Landes
und der Universitdt verfahren, auf die Erhaltung der Eintracht unter
den Professoren meinerseits Bedacht nehmen und keine Parteiung erregen
und befordern. Alles dies gelobe ich fest und unverbriichlich zu halten.
So wahr mir Gott helfe durch Jesum Christum!
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Anlage B.

Diensteid der ordentlichen Honorarprofessoren
und der auBerordentlichen Professoren.

Ich ... ... gelobe und schwore: da Seine Konigliche Hoheit
der allerdurchlauchtigste GroBherzog (— Name des Landesherrn —),
mein allergnddigster Fiirst und Herr, mich zum ordentlichen Honorar-
professor (auBerordentlichen Professor) der . . .. .. zu ernennen ge-
ruht, will Seiner Koniglichen Hoheit ich treu, gewirtig und gehorsam
sein, die mir in meiner Bestallung auferlegten Pflichten gewissenhaft
erfiillen, die akademischen Satzungen in allem befolgen, dem jedesmaligen
Rektor und dem Konzil die schuldige Ehrerbietung beweisen, auf der
studierenden Jugend Bestes vorziiglich sehen, die mir obliegenden und
meiner Professur angemessenen Vorlesungen fleiBig lesen, sie zur gehorigen
Zeit anfangen und gebtihrend abwarten, sowie iiberhaupt der Universitit
Nutzen und Wohlfahrt nach meinen Kréften befordern. Alles dies gelobe
ich fest und unverbriichlich zu halten. So wahr mir Gott helfe durch
Jesum Christum!

Anlage C.

Diensteid des Quastors.

Ich ... ... gelobe und schwore, daB ich die Pflichten des mir
anvertrauten Amtes des Quistors der Universitit nach allen meinen
Kriften gewissenhaft und treulich erfiillen, dem Rektor und Konzil
gehorsam sein, meinen Vorgesetzten in Amtssachen alle Folgsamkeit
und samtlichen Professoren die schuldige Ehrerbietung beweisen, nach
meinem Vermodgen das Beste der Universitdt beférdern und Nachteil
abwenden, die mir als Quédstor nach den allgemeinen Satzungen der
Universitdt, nach der Dienstvorschrift fiir den akademischen Quistor
und nach der Honorarienordnung obliegenden oder sonst vom Rektor
und Konzil {ibertragenen Geschifte mit Fleif und Piinktlichkeit besorgen,
iiber alles, was mir in meinem Amte anvertraut wird, sorgfaltig Ver-
schwiegenheit beobachten und mich von Erfiillung meiner Pflichten
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weder durch Freundschaft, Feinschaft, Ansehen der Person, Gunst,
Gabe, noch durch andere Nebenriicksichten abhalten lassen will. Alles
dies verspreche ich stets fest und unverbriichlich zu halten. So wahr
mir Gott helfe durch Jesum Christum!

Anlage D.

Diensteid des Sekretérs.

Ich . .. ... gelobe und schwore, daB ich die Pflichten des mir
anvertrauten Amtes des Sekretdrs der Universitdt nach allen meinen
Kréaften gewissenhaft und treulich erfiillen, dem Rektor und Konzil
gehorsam sein, meinen Vorgesetzten in Amtssachen alle Folgsamkeit
und samtlichen Professoren die schuldige Ehrerbietung beweisen, nach
meinem Vermogen das Beste der Universitit beférdern und Nachteil
abwenden, die mir als Sekretdr, Archivar, Registrator und Aktuar nach
den allgemeinen Satzungen der Universitit und der Dienstvorschrift
fiir den Sekretdr obliegenden oder sonst vom Rektor, gesamten und
engeren Konzil iibertragenen Geschédfte mit Fleif und Piinktlichkeit
besorgen, iiber das, was im gesamten oder engeren Konzil verhandelt,
sowie iiber alles, was mir sonst in meinem Amte anvertraut wird, sorg-
faltig Verschwiegenheit beobachten und mich von Erfillung meiner
Pflichten weder durch Freundschaft, Feindschaft, Ansehen der Person,
Gunst, Gabe, noch durch andere Nebenriicksichten abhalten lassen will.
Alles dies verspreche ich stets fest und unverbriichlich zu halten. So
wahr mir Gott helfe durch Jesum Christum!

Anlage E.
Diensteid der Pedelle.

Ich ... ... gelobe und schwore, daB ich dem Rektor und Konzil
der Universitdt treu und gehorsam sein, nach meinem Vermogen das
Beste der Universitit befordern und Nachteil abwenden, sdmtlichen
Professoren die schuldige Ehrerbietung und in Amtssachen alle Folg-
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samkeit beweisen, die mir iibertragenen Geschédfte mit FleiB besorgen
und die dartiber erforderlichen miindlichen und schriftlichen Berichte
der Wahrheit gemdB abstatten, das mir anvertraute Geld an die Be-
horden jedesmal richtig abliefern, in denjenigen Sachen, von denen ich
nicht weil, daB sie allgemein bekannt sein diirfen, sorgfaltig Verschwiegen-
heit beobachten, auf die von Studenten begangene oder beabsichtigte
Ungebiihr nach Mdglichkeit acht haben und, sobald ich etwas davon
erfahre, rechtzeitige Anzeige machen, mich eines anstdndigen &dufReren
Betragens befleifigen, iiberhaupt die nach meiner Dienstvorschrift mir
obliegenden Pflichten nach meinen Kriften erfillen und mich davon
weder durch Freundschaft, Feindschaft, Ansehen der Person, Gunst,
Gabe, noch durch andere Nebenriicksichten abhalten lassen will. Alles
dies verspreche ich stets fest und unverbriichlich zu halten. So wahr
mir Gott helfe durch Jesum Christum!

Anlage F.
Diensteid der Bibliothekare.
Ich ... ... gelobe und schwore, daf ich in dem von -Seiner

Koniglichen Hoheit dem allerdurchlauchtigsten GroBherzog (— Name des
Landesherrn —), meinem allergnddigsten Fiirsten und Herrn, mir iiber-
tragenefAmte eines A U Bibliothekars an der Universitdtsbibliothek
alles, was ich nach meiner Bestallung und der Dienstvorschrift fiir die
Angestellten dieser Bibliothek zu beobachten habe, getreulich leisten,
insbesondere tiber den mir anvertrauten Biicherschatz mit Sorgfalt,
Redlichkeit und Treue wachen, alles, was zur Erhaltung, Vermehrung
und Beforderung seines zweckdienlichen Gebrauchs gereicht, mit ge-
wissenhaftem Eifer anwenden, auch die mir zur Vorschrift dienenden
oder nach den Zeitumstinden abzudndernden Bibliothekssatzungen,
sowie die Bestimmungen iiber die Benutzung der Universitidtsbibliothek
ohne Ansehen der Person mit Vorsicht und Sorgfalt befolgen und mich
stets so verhalten will, wie es einem rechtschaffenen Bibliothekar an einer
offentlichen Bibliothek eignet und gebiihrt, und wie ich es vor Gott,
dem allerdurchlauchtigsten Landesherrn, der Universitit und meinem
eigenen Gewissen zu verantworten imstande bin. So wahr mir Gott
helfe durch Jesum Christum!



49

Anlage G.
Diensteid der Bibliotheksmitarbeiter.
[ch ... ... gelobe und schwore, daf ich in dem von Seiner

Koniglichen Hoheit dem allerdurchlauchtigsten GroBherzog (— Name des
Landesherrn —), meinem allergnddigsten Fiirsten und Herrn, mir iiber-
tragenen Amte eines Mitarbeiters an der Universitafsbibliothek alles, was
ich nach der Dienstvorschrift fiir die Angestellten dieser Bibliothek zu
beobachten habe, getreulich leisten, in allen Stiicken zum Besten dieser
Anstalt mit Sorgfalt, Redlichkeit und Treue, auch mit schuldiger Folg-
samkeit gegen die mir vorgesetzten Bibliothekare handeln und mich
stets so verhalten will, wie es einem rechtschaffenen Mirarbeiter an einer
offentlichen Bibliothek eignet und gebiihrt, und wie ich es vor Gott,
dem allerdurchlauchtigsten Landesherrn, der Universitdt und meinem
eigenen Gewissen zu verantworten imstande bin. So wahr mir Gott
helfe durch Jesum Christum!
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Anhang.

Gebiihrenordnung fiir die Universitat
(vom 11. Juli 1899 bezw. vom 18. Oktober 1902 und 18. April 1914).

o

*

2L

. Eine Immatrikulation in eins der beiden Matrikel-

biicher:

a. von einem Studierenden, der noch keine Uni-
viersittdtgbesuiehl habigdea s targio o sl didis

b. von einem Studierenden, der von einer andern
Iniversitat: kommibpedesnk potaniamme: . e

die Erneuerung der abgelaufenen Matrikel . . . .

dasEbDuplilavieinessMatrillsClRga s L o0

a. ein in jedem Semester bei der ersten Meldung zu
einerVorlesung von jedem Studierenden oder sonst
zum Horen der Vorlesungen Berechtigten zu er-
legendesEATditoncn S el v ONMNERE NI ST

b. ein in jedem Semester bei der ersten Meldung zu
einer Vorlesung von jedem immatrikulierten Stu-
dierenden zu erlegendes Bibliotheksgeld von . .

ein Horerschein vom Rektor (§ 88 der Universitats-

Satzingem)it . TRONREEER e DO I At el

ein Abgangszeugnis:

a. welches innerhalb der ordentlichen Frist, d. h. in
der Zeit vom 1. Midrz bis zum 15. April und vom
[ErAugustbisSIGMISe ptembe st Sl . S, WO

b. welches auBerhalb der ordentlichen Frist erbeten
WK aeny AT s SRRt At LIRS 80

EIMSTttcnZeuSnTSE Rt ROrEERE AR SO RTAIT. DU

eine beantragte Beglaubigung im Falle' des § 90

Satz 2 der Verordnung vom 9. April 1899 iiber die

Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit:

die fiir die Amtsgerichte geltende Gebiihr.

eine Ladung vor die Disziplinarbehorde . . . . .

einsletmintimebisziplinacvertahnens s SRR

18w

12

12

50

50

"
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10. Karzergebiihren, einschlieBlich der Aufwartungs-

gebithren:
Tt dentiersteny Tag  hsiigriie e Seve el CoaNbreg P L)
fiirzjedenidolgenden . i g s e e AT G AT R

Die Gebiihren flieBen in den Universitatsfiskus.
Es erhalten jedoch:
1. der Dekan der philosophischen Fakultdt von der

Gabubr des” §'1~utiter Tai o a D i Nds ialer Sl 8005y
2. der Fiskus pauperum:

a. von der Gebiihr des § 1 unter laund1bje . . — , 30 ,

b. von ‘der Gebiihr des § 1 unter 2 . o . w il — ,, 950 ,,

¢.. voil .det Gebiihr des. § 1 unter-5 . wna 4% Yoo amnd

3. der Oberpedell die Gebiihren des § 1 No. 10,

3. a. die von der Universititskasse abgesonderte Kasse fiir Zwecke
der Universitit die Halfte der Hebung an Auditoriengeld
s eIt Zittefgia.

3. b. die Bibliothekskasse das Bibliotheksgeld (§ 1 Ziffer 3b.)

QNS
Neben den Gebiihren des § 1 ist die Stempelabgabe nach Mafigabe
der Stempelgesetzgebung, gegenwirtig Landesverordnung vom 13. Oktober
1873, betreffend die Stempelsteuer, zu erheben.

§ 4.

Unberithrt bleiben die Bestimmungen der Promotions- und Ha-
bilitationsordnungen und Observanzen der Fakultaten riicksichtlich der
fiir die Doktorpromotionen und Habilitationen zu erhebenden Gebiihren.

§ 5.

Dem GroBherzoglichen Ministerium, Abteilung firr Unterrichts-
Angelegenheiten, ist die Aufhebung oder Abminderung dieser Gebiihren-
ordnung im ganzen oder im einzelnen vorbehalten.
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§ 105. x\\\
Verfahren bei Dienstvernachlissigurigen der Profe ¢ >

Dienstvernachlassigungen der Professoren hat dr ) t?'ig’_m
Erinnerungen fruchtlos bleiben, ohne Verzug dem Mini, /* o Hb°.ung
fiir Unterrichts-Angelegenheiten, anzuzeigen. 2 é;;b

W
o B2
§ 106. i )
/ @
Aufsicht iiber die Lektorer’ (e
<

Die Lektoren, Lehrer der freien Kiinste/ /2 & korperlichen
Ubungen stehen gleichfalls unter der Au & Ors.

£ ~ &
§ 107,/ °g
/ H 6"4"

SchluBerly <

I f mtracht untereinander

g ,(machst vor den Rektor

Samtliche Lehrer haben auf
und unter den Fakultdten beda

Beschwerden geoeneman()/;

chnitt.

itatsbeamten.

§ 108.

elcher zugleich Archivar ist;
und der Pedell.

§ 109.
Wahl und Anstellung.

Konzil wihit die Beamten und stellt sie an (§ 51 Ziff. 3 a).

Anstellung ist dem Ministerium, Abteilung fiir Unterrichts-
iten, anzuzeigen.



	Satzungen für die Universität zu Rostock
	[title_page]
	Landesherrliche Bestätigung der Satzungen für die Universität zu Rostock
	[contents]
	Erster Abschnitt. Die Universität.
	Zweiter Abschnitt. Das Konzil.
	Dritter Abschnitt. Der Rektor.
	Vierter Abschnitt. Das engere Konzil.
	Fünfter Abschnitt. Die Fakultäten, ihre Dekane und Senioren.
	Sechster Abschnitt. Die Vorlesungen.
	Siebenter Abschnitt. Der Lehrkörper.
	Achter Abschnitt. Die Universitätsbeamten.
	Neunter Abschnitt. Die Studierenden.
	Zehnter Abschnitt. Die Institute und Sammlungen.
	Elfter Abschnitt. Die Stiftungen für Studierende und die allgemeine studentische Krankenkasse.
	Zwölfter Abschnitt. Die Finanzverwaltung.
	Schlußbestimmung.
	Anlagen A - G
	Anhang
	[colour_checker]


